
2. ENTWURF ZUM NEUEN
WAFFENGESETZ

AUS DEN PARLAMENTEN

Wie bereits in der Maiausga-
be der „Jagd in Bayern“ be-
richtet, macht die zuneh-
mende Verbreitung des ame-
rikanischen Nerzes in Ost-
bayern und die damit ver-
bundene Gefährdung, insbe-
sondere der Bodenbrüter
und der Teichfische,eine Re-
gulierung durch sogenannte
„Minkbeauftragte“ notwen-
dig. Daher hat Prof. Jürgen
Vocke gemeinsam mit den
Landtagsabgeordneten Ma-
rianne Deml, Friedrich Lo-
scher-Frühwald und Hen-
ning Kaul einen parlamenta-
rischen Antrag gestellt, den
wir hier vorstellen:

„Die Staatsregierung wird
aufgefordert, dafür Sorge zu
tragen,dass über den Landes-
jagdverband Bayern Beauf-
tragte zur Regulierung des
Amerikanischen Nerzes im
Verbreitungsareal der Ober-
pfalz und Oberfrankens ein-
gesetzt und über die Zoologi-
sche Staatssammlung fach-
lich geschult werden.
Begründung:
Der Amerikanische Nerz
oder Mink (Mustela vison)
hat ausgehend von einer ille-
galen Aussetzung bereits
heute ein weites Gebiet in
der Oberpfalz erschlossen.
Wie jüngste wissenschaftli-
che Untersuchungen der
Zoologischen Staatssamm-
lung zeigen, ist diese in Eu-
ropa gebietsfremde Tierart
innerhalb weniger Jahre in
der Lage, sein Verbreitungs-
gebiet expansiv auszudeh-
nen. Wegen seiner fische-
reischädlichen Rolle sind
schon jetzt regional wirt-
schaftliche Schäden in der
heimischen Teichwirtschaft
zu beobachten. Auch ökolo-
gische Schäden sind nach
den Erfahrungen der Zoolo-
gen aus anderen Verbrei-
tungsarealen (neue Bundes-
länder,England und Skandi-
navien) zu erwarten.“

Eine Zuverlässigkeitsprü-
fung ist nun durch die zu-

ständige Behörde in regel-
mäßigen Abständen, minde-
stens jedoch nach drei Jahren
durchzuführen. Grundsätzlich
muss ein Jagdscheininhaber
ein Bedürfnis für den Erwerb
und Besitz von Schusswaffen
glaubhaft machen. Der Ent-
wurf lässt jedoch eine Aner-
kennung eines Bedürfnisses
für den Jahresjagdscheininha-
ber für Langwaffen und zwei
Kurzwaffen zu. Die im Ersten
Entwurf vorgesehene Befri-
stung der Gültigkeit der Waf-
fenbesitzkarte auf fünf Jahre
wurde im vorliegenden zwei-
ten Entwurf gestrichen. Die
Waffenbesitzkarte gilt somit
wieder unbefristet. Auch die
vorgesehene Einschränkung,
dass nur noch Munition für
Waffen erworben werden darf,
die in der WBK eingetragen
sind, wurde gestrichen.

SCHIESSERLAUBNIS BEI
HUNDEPRÜFUNGEN
Wichtig für Hundeführer ist
der § 11 Abs. 6. Hiernach darf
der Jäger Jagdwaffen zur be-
fugten Jagdausübung ein-
schließlich des Anschießens im
Revier, zur Ausbildung von
Jagdhunden, auf zugelassenen
Schießstätten, zum Jagdschutz
oder zum Forstschutz oder im
Zusammenhang damit führen
und mit ihnen schießen. Somit
wäre das leidige Thema der
Notwendigkeit von Schießer-
laubnissen bei Hundeprüfun-
gen endgültig vom Tisch. In-
nenminister Beckstein hat auf
Vorschlag von Dr. Vocke in

Bayern ja bereits im Vorgriff
auf dieses Gesetz auf eine
Schießerlaubnis bei Hunde-
prüfungen verzichtet.

ERBENPRIVILEG 
ERHALTEN
Auch das Erbenprivileg bleibt
erhalten. Allerdings muss ein
Erbe, der nicht im Sinne des
Waffengesetzes Berechtigter
ist, ein Verschlusssystem ein-
bauen lassen, dass ihn selbst
von der Benutzung der Waffe
ausschließt. Wie dieses Ver-
schlusssystem allerdings ausse-
hen soll und welche Auswir-
kungen dies auf die Waffe be-
züglich Pflege etc. hat, steht
noch in den Sternen.

HÖHERE ANFORDER-
UNGEN BEI WAFFEN-
SCHRÄNKEN
Eine der wichtigsten Änderun-
gen stellen die Aufbewah-
rungsvorschriften dar. So sol-

len Waffen zukünftig in einem
Schrank der Widerstandsklas-
se 0 gemäß DIN/EN 1143/1
aufbewahrt werden. Ein
Schrank der bisherigen Sicher-
heitsstufe B nach VDMA
24992 wird diesem gleichge-
setzt. Wer einen Waffen-
schrank der Sicherheitsstufe A
besitzt, der vor dem 31.12.2002
beschafft wurde, darf diesen
weiterhin zur Aufbewahrung
von bis zu 10 Langwaffen ver-
wenden. Die Munition muss
dann allerdings gesondert in ei-
nem festen, verschlossenen
Behältnis aufbewahrt werden.
In einem Schrank der Wider-
standsklasse 0 und der Sicher-
heitsstufe B, darf die Munition
mit eingelagert werden.
Von den Ländern und Verbän-
den wurde eine Stellungnahme
zu den Punkten dieses Entwur-
fes abgegeben die noch geän-
dert werden sollten. Danach
wird ein förmlicher Gesetzes-

entwurf erarbeitet, der dann
die vorgeschriebenen Instan-
zen durchlaufen wird. Laut
Bundesinnenministerium soll
noch vor der Sommerpause
das neue Waffengesetz einge-
bracht werden.
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Jagdwaffen vom Büchsenmachermeister
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Warum ist in Bayern
die Gebühr für 
die Jägerprüfung 
so hoch?

Warum liegt die Prüfungsge-
bühr in Bayern mit 520 .– DM
an der Spitze der Gebühren-
ordnungen in der ganzen
Bundesrepublik Deutschland?
Durch die Verordnung zur Än-
derung der Jäger- und Falkner-
prüfungsordnung vom 15. Juli
1997 wurde die Prüfungsgebühr
von 240 DM auf ein kosten-
deckendes Niveau von 480 DM
angehoben. Dem lagen detail-
lierte Kostenanalysen der Prü-
fungsbehörden (Regierungen –
höhere Jagdbehörden) zugrun-
de. Dabei wurden neben den
spezifischen Kosten für die Jä-
gerprüfung (Aufwendungen für
Mieten, Versicherung, Erwerb
und Instandhaltung von Waffen
und Präparaten, Munition, Sit-
zungsentschädigungen und
Reisekosten der Prüfer, etc.)
auch die anteiligen Personal-
vollkosten berücksichtigt.
Im Zuge der Neugestaltung der
Jäger- und Falknerprüfung
(Verordnung über die Jäger
und Falknerprüfung vom
28. November 2000) wurde die
Prüfungsgebühr auf 510 DM
(ab 01. 01. 2002: 255 €) angeho-
ben. Zugrunde liegt eine Ko-
stenschätzung der Prüfungs-
behörden unter Berücksichti-
gung der Neuerungen, die sich
gegenüber den bisherigen Vor-
gaben teils kostenmindernd
(Personaleinsparungen bei den
Regierungen, teilweiser Ver-
zicht auf Zweitkorrektur), teils
kostensteigernd (zwei Prü-
fungstermine, Erhöhung der
Trefferzahl beim Flinten-
schießen, höhere Prüferent-
schädigung, etc.) auswirken. Es
ist vorgesehen, die Kosten neu
zu kalkulieren, sobald tatsächli-
che Erfahrungswerte vorliegen.
Ist die Durchführung der 
Jägerprüfung in Bayern mit
einem höheren Aufwand 
verbunden als in den anderen
Bundesländern?
Der für die Jägerprüfung erfor-
derliche Aufwand dürfte sich
zwar von Bundesland zu Bun-
desland insofern nicht wesent-
lich unterscheiden, da jeweils
zwingend eine schriftliche und
eine mündliche Prüfung sowie
eine Schießprüfung durchzu-

Staatsminister Miller zu einer
Anfrage von Prof. Vocke 

führen ist. Einzelne Detailrege-
lungen in den Jägerprüfungs-
ordnungen der Länder können
sich jedoch unterschiedlich aus-
wirken, z. B. die Höhe der Ent-
schädigung der Mitglieder der
Prüfungsausschüsse.
Plant die Bayerische Staats-
regierung eine Staffelung der
Prüfungsgebühr für Studenten,
Arbeitslose oder Behinderte?
Eine Staffelung der Prüfungs-
gebühr ist nicht vorgesehen.
Welchem Verwendungs-
zweck werden diese Gelder 
zugeführt?
Die Gebühren werden zur
Deckung der personellen und
sachlichen Kosten für die Vor-
bereitung und Durchführung
der Jägerprüfung verwendet
(vgl.§ 7 Abs.3 JFPO;siehe auch
oben zu 1.). Der verbleibende
Rest ist zur Deckung des prü-
fungsbezogenen Personalko-
stenanteils der Jagdbehörden
bestimmt und fließt als allge-
meine Einnahme in den Ge-
samthaushalt.
Wie wird die praxis- und damit
prüfungsrelevante Fortbildung
der Mitglieder der Jägerprü-
fungsausschüsse sichergestellt?
Die Fortbildung der Prüfer
liegt in den Händen der Prü-
fungsbehörden. Die Mehrzahl
der Prüfungsbehörden führt
jährlich mindestens eine (ein-
oder mehrtägige) Lehrfahrt
oder Fortbildungsveranstaltung
durch. Auch die Besprechung
des schriftlichen Teils der Prü-
fung und die Schlussbespre-
chung dienen der Fortbildung
der Prüfer. Bei Bedarf wird
durch Fachvorträge und schrift-
liche Unterlagen über neue
Entwicklungen und Erkennt-
nisse sowie über Rechtsände-
rungen informiert. Daneben
wird bei der Auswahl der Prüfer
(u. a. durch Altersbeschränkun-
gen) auf eine regelmäßige jagd-
liche Praxis Wert gelegt.
Verschiedene Prüfungsbehör-
den mussten leider feststellen,
dass an für Prüfer und Ausbil-
der gemeinsam angebotenen
Veranstaltungen seitens der
Ausbilder kaum Interesse be-
steht. Solche Veranstaltungen
wurden daher eingestellt. Das
Staatsministerium für Land-
wirtschaft und Forsten überlegt,
in Zusammenarbeit mit der
Staatlichen Führungs-
akademie für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
geeignete Fortbildungen zu
erarbeiten und anzubieten.
Mit welchen Mitteln wird eine
Fortbildung finanziert?
Die Fortbildung wird aus den
Prüfungsgebühren finanziert.

S. D. Siegfried
Fürst zu Castell-
Rüdenhausen, fei-
erte kürzlich bei
bester Gesundheit
seinen 85. Geburts-
tag. Nach dem
zweiten Weltkrieg,
und dem Wieder-
entstehen der Lan-
desjagdverbände
war Fürst zu Ca-
stell-Rüdenhausen
der erste BJV-Prä-
sident.
Fürst Siegfried zu
Castell-Rüdenhau-
sen ist der Jagd von
Kindesbeinen an
sehr verbunden, in seinen Wäl-
dern im Steigerwald wurde
mancher gute Dammhirsch
und mancher reife Muffel wie-
der gestreckt.Von jeher beson-
ders verbunden war er dem
deutschen Wachtelhund, die
Landesgruppe Unterfranken
im Verein für deutsche Wach-
telhunde führt seit Jahren ihre
Prüfungen in den fürstlichen
Revieren durch.

Aus Anlass seines 85. Geburts-
tags und in Anerkennung sei-
ner großen Verdienste um das
Jagdwesen in Bayern zeichnete
Vizepräsident Enno Piening in
Vertretung des Präsidenten
Prof. Dr. Jürgen Vocke den er-
sten BJV-Präsidenten mit der
goldenen Ehrennadel aus. Die
Jagdhornbläser Gerolzhofen
brachten dazu passend ein
jagdliches Ständchen. ■

Der erste BJV-Präsident, Fürst zu Castell-
Rüdenhausen, feierte seinen 85. Geburtstag

Bayerns älteste Jagdkarte wiedergefunden
Alois Obinger fand kürzlich
die Jagdkarte seines Urgroß-
vaters aus dem Jahre 1850.
Es ist zwar nur ein kleines,
dunkles Kärtchen, etwa in der
Größe unserer Personalaus-
weise, aber es ist dennoch ein
bedeutender Fund, den Obin-
ger, BJV-Kreisgruppe Rosen-
heim, machte, als er kürzlich in
der Hinterlassenschaft seines

Urgroßvaters nachschaute.
Bei genauerem Hinsehen be-
merkte er, dass dieses Kärt-
chen die erste Jagdkarte ist, die
der königlich bayerische
Landrichter Ebenhöh aus Ro-
senheim am 16. Mai 1850 für
den Bauern Joseph Obinger
aus Dingbuch unterzeichnet
hatte. Nach der Märzrevoluti-
on anno 1848 war auch in Bay-
ern das Jagdregal aufgehoben
und das Jagdrecht Bestandteil
von Grund und Boden gewor-
den. Dadurch konnten wieder
Bauern und Handwerker auf
die Jagd gehen.
Der 64jährige Alois Obinger ist
ein würdiger Nachfahre seines
Urgroßvaters und ein leiden-
schaftlicher Nimrod, der nun in
der vierten Generation das
Waidwerk ausübt. Bereits mit

zwölf Jahren durfte er im
Revier seines Vaters den

ersten Rehbock erlegen.
Mit 16 Jahren erwarb
Obinger die Jugendjagd-
karte. Als hervorragen-
der Schütze und geselli-
ger Unterhalter ist er

auch in anderen Revieren
ein stets gern gesehener
Gast. Werner Krämer


